
Besprechungen

Charakter dieser Festschrift: S1e 1St VO  3 pra- deutschen Religions- der Staatskirchenrechts
xisbezogener und lebensgestaltender Aktua- Orlıentieren will, wiıird dank der übersicht-
lität. List! SJ liıchen Systematisierung bei List] nıcht lange

suchen mussen. Wer Je auf diesem Gebiet
gearbeitet hat, wird das erk als unschätz-

EISTE, Joseph Das Grundrecht der Religions- Aare empfinden. Der Autor hat nıcht
19888 die einschlägigen Entscheidungen exaktFfreiheit 1 der Rechtsprechung der Gerichte

der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: und austührlich wiedergegeben, sondern sıch
Duncker und Homblot 1971 K VA: 524 mI1t ihnen auch sorgfältiger Verwen-
(Staatskırchenrechtliche Abhandlungen. 1 dung der Literatur auseinandergesetzt. S50 1St
Kart. Ö8,—. die ursprünglıch als Monographie angelegte

Der Vertasser stellt sıch dıe Aufgabe, aut Arbeit einem umtassenden Handbuch SC-
der Grundlage der veröftentlichten Gerichts- worden. Rüfner
entscheidungen seit Inkrafttreten des Grund-

bıs Mıtte Maı 1971 1nNe Gesamtdar-
SOLTE, Ernst-Lüder: Theologie der Uni-stellung der Rechtsprechung ur indıvyıduellen

und korporativen Religionsfreiheit geben. wersitädt. Staats- und kırchenrechtliche Pro-
Nach einer „Grundlegung“, 1n der Nier- bleme der theologischen Fakultäten (Jus Ecc-

sucht wiırd, welche Bedeutung der Religion lesiasticum. Beiträge ZU evangelıschen Kır-
und der Religionsfreiheit 1mM freiheitlichen chenrecht und ZUu Staatskirchenrecht. 135
und relig1ös pluralistischen demokratischen München: Claudius 1971 320 Kart 28,—.
taatswesen dem Grundgesetz und 1m Die Bedeutung der zahlreichen deut-
internationalen Rahmen zukommt, stellt der schen Unıiversıitäten bestehenden theologischen
Autor zunächst die Rechtsprechung ZUr eli- Fakultäten für die Kıirchen und den Stand
g10nsfreiheit als der theologischen Wissenschaft 1n DeutschlandIndıyıdualgrundrecht
öftentlichen und priyaten echt und sodann kann kaum hoch eingeschätzt werden.
die Judikatur ZAUe Religionsfreiheit als Grund- Um mehr überras:  f CDy dafß die vielfäl-
recht der Religionsgemeinschaften und ıhrer tige, den Staat und die Kıiırchen gleicher-
Untergliederungen dar Er ze1gt, da{fß die maßen berührende Problematik der e
Bundesrepublik die freie relig1öse Betätigung Fakultäten bisher noch n1ıe eine repräasentatıve
nıcht 1Ur nach dem Wortlaut der Verfassung, und umtassende staatskirchenrechtliche Dar-

stellung erfahren hat Es 1St das Verdienstsondern auch 1n iıhrer Verfassungs- und Ver-
Wwaltungspraxis voll gewährleistet. Eine weIlt- der vorliegenden, in Anlage und Durchtüh-
ehende Kooperatıon zwıschen Kırche un rung hervorragenden Untersuchung, diesem
Staat Wahrung der religiösen Neutralıi- se1it langem fühlbaren Mangel abzuheltfen.
tat des Staates wird dadurch nıcht ‚UuSSCc- Der Verft., der hier 1n leicht überarbeiteter
schlossen. Fassung seine 1m Jahr 1970 be1 dem Tübinger

List] begnügt sıch bewußt nıcht damıt, die Staatsrechtslehrer Martın Heckel angefertigte
großen Liınıen zeıgen, sondern strebt Voll- Dissertation vorlegt, versteht ecs mMI1t Meıster-
ständigkeit Dadurch wiırd das Buch schaft, dıe Rechtsfragen, diıe die deutschen

theol Fakultäten heute aufwerfen, auf dereinem unentbehrlichen Nachschlagewerk, w1e
für das Religions- und Staatskirchenrecht Grundlage des Verfassungs- und Staatsrechts

1n Deutschland bısher nıcht exıistlerte. Eıne der Bundesrepublik Deutschland eingehend
Zusammenfassung nde und eın Entschei- erortern. Dıie geschichtliche Entwicklung
dungsregister, 1n dem alle zıtierten Entschei- der deutschen Universitätstheologie findet
dungen nach Gerichten und Daten geordnet dabej gebührende Berücksichtigung.
In1t allen wichtigen Fundstellen angegeben In dem wohl breit ausgefächerten e1N-

leitenden wissenschaftstheoretischen Abschnittwerden, entspricht dieser Zielsetzung.
Wer sıch über ırgendeın Spezialproblem des „Wissenschaftsfreiheit und Theologie“ —4
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kommt Solte dem entscheidenden und VeI- überzeugend die verfassungsrechtliche Zu-
fassungsrechtlich eiNZ1g zutreftenden Ergeb- lässıgkeit der VO  - der katholischen Kirche
N1S, daß das Grundgesetz (GG) für die Bun- ausgeübten Mitwirkungsrechte. Das gilt j
desrepublik Deutschland keinen „säkularen“ wohl VO  3 der Erteilung des „Nıhıil obstat“
Wissenschaftsbegriff rezıiplert habe un dem bei der Besetzung theologischer Lehrstühle
Staat daher jede ınhaltliche Fixierung des Ge- WwW1e VO „Beanstandungsrecht“ bei solchen
genstands der 1n Art 5‚ Abs an- Theologen, die VO  3 der katholischen Kirche
tierten Wıssenschafts- und Lehrtfreiheit nNnier- AUS Gründen der Lehre der des siıttlıchen

Lebenswandels einesSagt se1 Der Staat dart sıch mıiıt keinem be- Lehrstuhlinhabers als
stımmten Wiıssenschaftsbegriff der Wahr- untragbar bezeichnet werden. In diesen Fäl-
heitsanspruch Ausschlufß anderer Staatskirchenrecht VOlen verlangt das
Wahrheitsansprüche iıdentifizieren 22 f.) Da- Staat unbeschadet der Lehrfreiheit und der
Taus olgt, daflß der relig1ös-neutrale Staat sıch Aus seiner beamtenrechtlichen Stellung
uch den Wissenschaftisbegriff der Kırchen ergebenden Rechte des betr. Universitäts-
Un der Theologie respektieren hat An theologen dessen Entfernung Aaus dem konfes-
diesem verfassungsrechtlichen Befund SCNEe1- szonellen Staatsamt des Theologieprofessors
tern alle Angriffe das Bestehen der Ferner verpflichtet den Staat, ur
eo Fakultäten, w1e S1E /D VO:  = Vertre- einen dem Lehrbedürfnis entsprechenden Er-
tern der Humanıstischen Unıion vorgetragen S17 SOrgen.
werden. Mıt echt weIist Solte darauf hin, Der erf 1St sich der innerkirchlichen und
dafß die durch die Eıinrichtung der eo theologischen Problematik voll bewußt, WenNnn

Fakultäten gegebene staatliche Förderung 1n seinen 1n Neuland vorstoßenden Aus-
der Religion mMI1t der Verpflichtung des Staats führungen ZUuU „Recht der Evangelisch-Theo-

religiöser Neutralität nıcht 1m Wıderspruch logischen Fakultäten“ s eine tar-
steht, da eine bloße „Förderung“ religiöser kung der Einflußrechte der evangelischen
Einrichtungen keine „inhaltliche Identifizie- Landeskirchen auf die theol Fakultäten tor-
rung“ (71) des Staats miıt eiıner Kırche der dert. Gegenwärtig ISt. der Einflu{ß der CVan-
Konfession bedeutet. Nur eıne „inhaltliche gelischen Landeskirchen bei Besetzung der
Identifizierung“ 1St des verfassungs- theol Lehrstühle bekanntlich darauf be-
rechtlichen Trennungsgebots VO  =-| Staat und schränkt, eın AFr den Staat nıcht verbind-
Kırche nach dem Verfassungsverständnis der liches Gutachten ber Lehre und Bekenntnis
Bundesrepublik Deutschland unzulässıg. des anzustellenden Theologen abzugeben“

Dıie gelegentlich als „skandalon“ empfun- Dieser Zustand wird, WwW1e der Verfasser
dene Rechtsstellung des Universitätstheolo- mM1t echt erklärt, weder den Grundentschei-
SCH 1n seiıner Eigenschaft als Träger eines dungen der modernen Staatskirchenverfas-

der „kraft„konfessionellen Staatsamtes“, Sung noch dem echt der evangelischen Kır-
staatlichen Rechts verpflichtet 1St, be1 der Aus- che gerecht. Die tür den Bereıich der CVANSC-
übung se1nes staatlichen Amtes ugleich e1ine lischen Kırche bestehenden Regelungen stel-
Birchliche Aufgabe wahrzunehmen“ len eın Relikt AaUuUS der VErTrSANSCHCN Epoche
wırd eingehend erortert. Dıie Darlegungen des landesherrlichen Kirchenregiments dar,
des ert. Au konfessionellen Staatsamt, des- 1n der WESEC der Verbindung 7wischen dem
sen Legitimatıion, W1e Solte überzeugend dar- Staat und den evangelıschen Landeskirchen
legt, sıch A4US dem Zusammenhang der STAAtLS- die Letztentscheidung des Staats über die
kirchenrechtlichen Grundentscheidungen der Eignung Z theologischen Lehramt noch
Verfassung ergibt, bildet den Schwerpunkt die- legıtimıert werden konnte. Für das Zeitalter
SCS VO reitfer Urteilsfähigkeit zeugenden Buchs der Trennung VO Staat un Kirche gilt das

nıcht mehrDie moderne Grundrechtsproblematik WIr
in diesem Zusammenhang eingehend und Im etzten Teil bringt die Untersuchung
assend untersucht. Der Vert rechtfertigt intormatıve Ausführungen ZU Problem der
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„kirchlich gebundenen Professuren außerhalb tholischen und evangelischen Kirchenrechts
der theologischen Fakultäten“, ZU Promo- ber die theol Fakultäten.
tionsrecht der staatlichen eo Fakultäten Die Rechtswissenschaft und die Praxıs Wer-

und der kırchlichen Hochschulen und behan- den 1n Zukunft auf diese ma{isgebende Dar-
stellung VO:  3 HRS Solte angewlesen se1in.delt abschließend die Bestimmungen des ka- Listl! 57

Psychologie
JUNG, arl Gustav: Freud und die Psycho- Noch wichtiger 1st ber die Diskussion der
analyse (Gesammelte Werke 4.) Zürich, Stutt- divergierenden Lehrmeinungen. Wiıe Jung

Rascher 1969 43% Lw. 48 ,—. Freuds Psychoanalyse zunächst rezipilerte,
Begegnung, Freundschaft und Irennung darstellte und verteidigte und W 1e spater-

hın ritisch dazu Stellung bezog, äßt siıch 1mzwiıschen Freud und Jung bilden eın wichti-
SCS Kapitel 1n der Geschichte der Psychoana- vorliegenden and se1iner Gesammelten Wer-
lyse. Na Freuds eigenen Worten hat Jung ke nachlesen. Er enthält hauptsä  ıch dıe
ıhm den Weg aus der „splendid ısolatıon“ Schriften über Freud Aaus den Jahren 1906 bis
die akademische Diskussion erleichtert. Er 1916, azu einıge wenıge aus spaterer Zeıt, die
betrachtete ıh als seinen „Kronprinzen“, als sıch ausdrücklich MIt dem Gegensatz Freud-
den Mann, der die Psychoanalyse A4Uus$s dem JUu- Jung beschäftigen 7 wel weıtere Schriften, der
dischen Getto heraustühren sollte Für Jung Nachruft auf Freud und „Sigmund Freud als
wurde dıie Begegnung mMIi1t Freud ZU: entschei- kulturhistorische Erscheinung“, inden sıch 1n

and 15 der Gesammelten Werke Die Aus-denden Wendepunkt. Der Entdecker des 185n
bewußten wurde seın Lehrmeister und vater- einandersetzung miıt Freud beschränkt sıch
lıcher Freund. Jungs Psychologie 1St hne nıcht auf die hıer zusammengefafßten Schritf-
Freud nıcht enkbar. W)as 1St nıcht 1Ur iıne teN; S1e durchzieht Jungs Lebens-
historische Tatsache: er Kritik werk. ber dort, Jung ausdrücklich ber
Freuds Theorien hat Jung sıch dazu be- seinen Gegensatz Freud reflektiert, WIFr!
kannt un 1n seinem Nachruf auf Freud des- 1mM aut der re ımmer deutlicher, W 4S ıhn

1m tiefsten VO Freud trennt. Er chreibt „Diesen Werk epochemachend ZENANNT, Bedauer-
ıcherweise sıch ıhre Wege. Ihre Kon- Einsicht 1n den subjektiven Charakter jeder

Wr nıcht reın wiıssenschaftlicher Na- Psychologie, die VO eiınem einzelnen EerZeUgT
tur, Ww1e die Vorwürfe „Abfall“ auf der eıiınen iSt, dürfte das Merkmal se1n, welches mich
Seıte) bzw „Dogmatısmus“ auf der anderen) VO' Freud Strengsten sondert“
zeıigen. Dahınter verbargen sıch starke Ver- Weıter das Bemühen, „keine unbe-
schiedenheiten der Herkunft, des Charakters, wufsten und daher unkritisierten weltanschau-
der Denkweise und VOT allem der Lebens- lıchen Voraussetzungen haben“ Das VOCI-

anschauungen: 1er der Aufklärer, Agnostiker anlaft ıhn, gegenüber dem Freudschen Ke-
duktionismus neben dem Trieb auch denund Misanthrop, dem seine eCur Wissenschaft

UE Religion wurde, dort der Sohn e1nes far- Geıist gelten lassen, und begründet se1n DPO-
ICIS, der Eınsame, der dıie Subjektivität SIt1Ves Verhältnis en Relıgionen.
menschlichen Erkennens wufte un: eine le- Dıie beiden Kontrahenten sind LOL. Heute
endige Erfahrung des Numinosen besafß Der beherrscht die Psychoanalyse weıthın das t1e-
Bruch verhinderte iıne fruchtbare Auseınan- fenpsychologische Feld Hat demnach Freud
dersetzung. Hat sıch Freud VO'  =) Jung der nach dem Urteil der Geschichte Jung
Jung VO'  >; Freud getrennt? Die ntwort auf recht behalten? Sicher wird heute kaum Je=
diese Frage hängt VO' Standpunkt ab, den mand die Ansıcht Freuds teiılen, Jungs Psycho-
INa  3 eiInNNımMmMt. Sıe INa VOTLT allem die Bıo- logie se1 wissenschaftlich ster l geblieben An-
graphen interessieren. dererseıts gehören manche Aspekte ihres Ge-
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